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. 40. Mittwoch , den 20 . Mai. 1903 .

Bekanntmachung.
Dom 1 . April 1903 nb werden die Königliche»

Regierungen . bezw . da « Königliche Polizei -Präsidium
,n Berlin , die Intendantur de« XIV . Armeekorps
und das Ministerium für Elsaß -Lothringen ( Ab^
teilnng für Finanzen , Gewerbe und Domänen]
ermächtigt , die Zahlung der Pension für deii
auf den Sterbemonat folgenden Monat nicht blot
an btc Hinterbliebene Witwe ober ehelichen Nach-
fomntdi von Militärpcrsoncn der Unterklassen dei
Marine , sondern auch von Offizieren u . f. w . zr
genehmigen.

gilt nicht nur für die im § 39 beä
Mllltar -PensionsgcsctzeS Absatz 1, sondern auch füi
die im Absatz 2 erwähnten Fälle.

? *.lr bei  vorhandenen Zweifeln über die Zu-
^pgkeit der Bewilligung ist die Entscheidung de«
RcichS -Marme -Amts zu erbitten.
-̂ , .. / ? - - gi " che die in der Zusammenstellung der

Militar -Penfionsgesetze enthaltenen Bestimmungen
zu den 88 39 bis 45 Ziffer 6 und zu den 88 94
bis 98 Ziffer 1. )

Bemerkt wird , daß von den an Pensionäre
der Marine bewilligten Gnadcnunterstützungen ans
Kapital 75 , Titel 6 des Reichshaushaltsetats,
Gnadenmonatsbeträge nicht zu zahlen sind.

Anträge auf Feststellung und Anweisung des
zuständigen Witwen - und Waisengeldes sind wie
bisher von den Hinterbliebenen der Pensionäre
direkt dem Rcichs -Marine -Amte vorzulegen.

Des Weiteren werden hiermit vom ' Eingangs
genannten Zeitpunkte ab den Königlichen Regie¬
rungen n . f. w . auch die Geschäfte als Pensions¬
regelungsbehörde bezüglich der Oberklaffen der
Marine (Offiziere : c. und Beamte ) übertragen.

Eine Nachmessung über das zuletzt bezogene
Dltnsteiilkomnicn der älteren Pensionäre wird den
Regierungen u . s. w . nicht zngestclll werden.

In den voraussichtlich seltenen Fällen , in
welchen bei vorkollimeiiden Pensionsregelungen die
Regierungen u . s. w . das frühere Diciisteinkommen
wissen muffen , ist dieserhaib kurz beim Reichs-
Marine - Amt anzufragcn . *

Berlin , den 26.' Februar 1903.
Der Staatssekretär des Reichs - Marine -Amts.

In Vertretung:
gcz. Dictcrichscn.

„Wird hiermit veröffentlicht ."
Wiesbaden , den 11. Mai 1903.

Der Polizei -Direktor : v . Schcnck.

Bekanntmachung.
Grundsätze für die Lieferung von Lymphe aus den
Königlichen Anstalten zur Gewinnung tierischen

Impfstoffes.
Die Anträge auf Lieferung von Lymphe aus

eiiier Königlichen Anstalt zur Gewinnung tierischen
Impfstoffes sind brieflich oder telegraphisch bei dem
Dirigenten der Anstalt einzubringen . Zur Stellung
derselben sind Arzte , Behörden und Vorstände
öffentlicher Krankenanstalten bcfngt . Das Jmpf-
^rgebnis ist alsbald nach seiner Feststellung der
Anstalt auf den den Sendungen zur Bericht-
erstattiing beigefügten Karten durch den Arzt , der
die Impfungen vorgenommen hat , portofrei niii-
zuteilen . Bei den Lymphbestellniigen ist folgendes
zu beachten : J

* ) Die Anträge ans Lieferung von Lymphe zu
öffentlichen Impfungen sind unter dciitlicher
Angabe des Namens und de« Wohnortes
des mit der Ausführung derselben beauf¬
tragten Arztes,sowiederZahl derJmpfungcn,
zu denen , und des Tages , an welchem die
Verwendung stattfindcn soll , mindestens
14 Tage vor dem letzteren einzubringen.

Die Lieferung erfolgt in der Regel an
den Jmpfarzt.

i») Die Anträge auf sofortige Lieferung von
Lymphe zu den Impfungen , welche wegen
des Ausbruches der natürlichen Pocken von
den zuständigen Behörden angcordnet sind
oder welche aus gleichem Grunde in Kranken-
Anstalten oder Gefängnissen an dem Warte-
personale bczw . den Insassen dieser Anstalten
vorgenommen oder welche an ansländischeii
Arbeitern auf Anordnung der zuständigen
Behörden ausgcführt werden sollen , haben
außer der Bezcichnnng der Adresse , an welche
die Sendung geschickt werden soll , die Zahl
der voraussichtlich zur Impfung gelangenden
Personen zu enthalten.

« ) Die Anträge auf Lieferung von Lymphe zu
privaten Zwecken können nur von Ärzten ge¬
stellt werden ; auch bei diesen kann der
Anstalts -Dirigent cinevierzehntägige Voraus-
bestellung verlangen.

Die Lieferung erfolgt in den Fällen a ) und
b ) kosten - und portofrei , für private Zwecke (c)
kosten - und portopflichtig und zwar gegen eine
durch Einsendung mit der Post frei einschließlich
Bestellgeld im Voraus zu leistende Zahlung von
20 Pf . für eine zu einer Impfung , von 60 Pf . für
eine zu fünf Impfungen hinreichende Menge . Die
Verwendung von Postmarken zur Zahlung ist
picht statthaft . *

Wiesbaden , 9. März 1903.
Der Königliche Regierungs -Präsident.

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , 15 . April 1903.

Der Polizei -Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntnis

gebracht , daß für die ncngegründete Stelle als
BezirkSkonservator für den Regierungsbezirk
Wiesbaden der Direktor der Knnstgewerbeschule in
Frankfurt a . M .. Professor Luthmer , von dem
Landesausschusse zu Wiesbaden zum Bezirkskonser¬
vator gewählt worden ist und daß der Herr
Minister der geistlichen , Unterrichts - und Medizinal-
Angelegenhciten sich auf Grund der Allerhöchsten
Ordre vom 19 . November 1891 mit dieser Wahl
einverstanden erklärt hat . Professor Luthmer
vertritt in der bezeichneten Stellung gleichzeitig für
den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden den
König !. Konservator der Kunstdenkmäler in Berlin;
es sind daher Anzeigen , Anträge und Ansuchen aus
dem Gebiete der Denkmalpflege in erster Linie
an ihn zu richten.

Cassel , den 21. April 1903.
Der Ober -Präsident : gez. Zedlitz.

Vorstehende Bekanntmachung bringe ich hier¬
mit zur allgenieinen Kenntnis . *

Wiesbaden , den 8. Mai 1903.
Der Polizei - Direktor : v . Scheu « .

Auszug
aus der Polizei -Verordniing , betreffend das Melde¬

wesen vom 17 . Februar 1900.

8 6. Durchreisende Fremde.
Durchreisende Fremde ( Badegäste , Reisenden .),

welche in Privathäiisern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen , sind binnen 24 Stunden
durch den Wobnungsgeber bei dem Bureau des
Polizeireviers an - bezw . adzumeldcli.

Gast - und Hcrdergswirte haben täglich bis
11 Uhr vormitlags alle «nährend des vorher-
gegangenen Tages oder währciid der Nacht au-
gekommeiien bezw . abgereistcn Fremden bei dem
Bureau des Polizei -Reviers an - bezw . abzumelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel , welche enthalten müssen:
Vor - und Zuname , Stand oder Gewerbe , Gcdurts-
nnd Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast - und Herbergswirte sind verpflichtet,
ei» Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner
Ankunft zur Eintragung vorzulegcn und auf die
richtige und vollständige Ausfüllung der Rubriken
zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur all¬
gemeinen Kenntnis gebracht . *

Wiesbaden , 2. Januar 1903.
Der Polizei -Direktor : v . Scheu « .

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewiefen , daß cs im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt , bei Errichtung oder
wesentliche » Perändeiungcu ihrer gewerblichen An¬
lagen den Königlichen Gewerbeäufsichtsbeamten
(Gewerbc -Jujpekror ) zu Rare zu ziehen , damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen nnd un¬
nötiger Kosten von vornherein diejenigen Ein-
richinngen getroffen werden köiincn , deren es zur Er¬
füllung der durch die Bestiminnnge » der 88 120a — ä
der Gewerbeordnung den Betriebsunlernchmern
auferlegten Pstichteu bedarf . *

Wiesbaden , den 8. April 1897.
Königliche Polizei -Direktion,

gez. Karl Prinz von Ratibor.

Wird hiermit veröffentlicht.
Wiesbaden , den 2. Mai 1903.

Der Polizei -Direkior : v . Scheu « .

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ihreBerussgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündlichen Verhandlung
mit den Beamten der König !. Gewerbe -Jnspekiion
zu geben , finden für die Königliche Gewerbe-
Inspektion zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. nnd 3. Sonntag jeden Monats,
vormittags von II ' /» bis mittags 1 ' /, Ubr und
am Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monats
nachmittags von 5 ' / - bis 7 l/2 Uhr in deren Ge¬
schäftslokal . Dotzheimerstraße 5 , hier statt . *

Wiesbaden , den 8. Januar 1903.
Der Polizei -Direktor : v . Schcnck.

Bekanntmachung.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge¬

bracht , daß die Dienstränme der Königlichen Ge¬
werbe -Inspektion nach dem Hanse Bismarckring 14,1,
verlegt worden sind . ' *

Wiesbaden , den 13. Mai 1903.
Der Polizei -Direktor : v . Schcnck.

Bekanntmachung.
Die Horkstrafle zwilchen der Rooustraße und

Nettelbeckstraße wird zwecks Neupflasternng auf die
Dauer der Arbeit für den Fnhrverkehr polizei¬
lich gesperrt . *

Wiesbaden , den 12. Mai 1903.
Der Polizei - Direktor : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Der Verbindungsweg zwischen der Platter¬

straße und dem Rundfahrweg im Distrikt Himmels-
wies wird zwecks Vornahme von Walzarbeiten auf
die Dauer der Arbeit für de » Fnhrverkehr
polizeilich gesperrt . *

Wiesbaden , den 13. Mai 1903.
Der Polizei -Direktor : V. Schcnck.

Ortsstatut
für die obligatorische kaufmännische Fort¬

bildungsschule zu Wiesbaden.
Auf Grund der 88 120 , 142 und 150 der

Gewerbeordnung für das Deutsche Reich in der
Fassung der Bekanntmachung vom 26 . Juli 1900
(R .-G .»Bl . S . 871 ff.) wird nach Anhörung
betheiligter Handeltreibender und Angestellter mir
Zustimmnilg der Stadtvcrordneten -Verfammlung
Nachstehendes festgesetzt:

8 1.
Alle im Bezirk der Stadt Wiesbaden sich regel¬

mäßig aufbaltendeu Angestellten beiderlei Geschlechts
in Wiesbadener Handelsgeschäften,die das 18 . Lebens¬
jahr noch nicht vollendet haben , sind verpflichtet,
die Hierselbst errichtete öffentliche kansmännische
Fortbildungsschule an den festgesetzten Tagen und
Stunden zu besuchen und an dem Unterrichte
theilzunehmen.

Die Festsetzung der Lehrfächer , der Tage und
Stunden des Unterrichts erfolgt durch den Magistrat
und wird in dem Organ für die amtlichen Bekannt¬
machungen des Magistrats zur öffentlichen Kennt-
niß gebracht.

8 2.
Dauernd befreit von dieser Verpflichtung sind

solche Angestellte , welche dem Schulvorstand den
Nachweis führen , daß sie in allen Lehrfächern der
kaufmännischen Fortbildungsschulc diejenigen Kennt¬
nisse und Fertigkeiten besitzen , deren Aneignung das
Lehrziel der Anstalt bildet . Diejenigen , welche nur
in einzelnen Lebrfächern diese Reife Nachweisen,
können von dem Unterricht in diesen befreit werden

8 3.
Angestellte , die über 18 Jahre alt sind , oder

im Bezirk der Stadt Wiesbaden wohnen ohne
darin ihre Beschäftigung zu haben , können , wenn
der Platz ausrcicht , auf ihr Ansuchen von dem
Schulvorstande zur Theilnahme am Unterricht
zugclaffen werden.

84.
Für jede zum Besuche der Schule verpflichtete,

in einem Handelsgeschäft angestellte Person , ist der
sie beschäftigende Handeltreibende , sofern er
im Bezirk der Stadt wohnt oder sein
Gewerbe betreibt , verpflichtet , unbeschadet seine«
Ersatzanspruches an die Eltern oder den Vormund
des Schülers (der Schülerin ) einen Beitrag zu den
Kosten der Uuterbaltung der Schule von halb¬
jährlich 20 Mk . oder 10 Mk . im Voraus an die
Kasse der kaufmännischen Fortbildungsschule zu
leisten , je nachdem der Schüler (die Schülerin ) an
dem fremdsprachlichen Unterricht theilnimmt oder
nicht . Freiwillig di ? Schule Besuchende haben den¬
selben Beitrag als Schulgeld zu zablen . Bei nach¬
gewiesener Bedürftigkeit des zahlunaspflichtigen
Handeltreibenden , des freiwilligen Schülers (der
Schülerin ) und deren Eltern kann das Scknilaeld
auf Antrag vom Schulvorstande ermäßigt oder
erlassen werden . Endiat das Ardeitsverhältniß
innerhalb 4 Wochen , so wird kein Schulgeld erhoben.

85.
Zur Sicherung des regelmäßigen Besuchs der

Fortbildungsschule durch die dazu Verpflichteten,
sowie zur Sicherung der Ordnung in der Fort¬
bildungsschule und eines gebührlichen Verhallen«
der Schüler ( Schiilerinnen ) werde » folgende Bc-
stimmungen erlassen:

1 . Die zum Besuche der Fortbildungsschule
verpflichteten , sowie die freiwilligen Schüler
lSchülerinnen ) müssen den Anforderungen des
Schulvorstande « Folge leisten , insbesondere sich zu
den für sie bestimmten Unterrichtsstunden rechtzeitig
einsindeii und dürfen dieselben ohne Erlaubniß des
Schulvorstandes , oder eine nach dessen Ermessen
genügende Entschuldigung weder ganz noch zum
Tbeil versäumen.

2 . Sie müssen die für die Stunden vor-
aeschricbenen Lernmittelin ordentlich gehaltenem
Zustande in den Unterricht mitbringen . '

3 . Sie haben ibren Lehrern und Lehrerinnen
stet« mit der schuldigen Achtung nnd Ehrerbietung
zu begegnen.

4 . Sie dürfen den Unterricht nicht durch un¬
gebührliches Betragen stören , noch die Schulgeräthe
und Lebrmittel verderben oder beschädigen.

5 . Sie haben sich auf dem Wege zur und von
der Schule gesittet zu benehmen und jedes Unfugs
und Lärmens zu enthalten.

6 . Sie haben die Bestimmungen der für die

kaufmännische Fortbildungsschule zu erlassenden
Schulordnung zu befolgen.

Zuwiderhandlungen werden nach 8 150 No . 4
der Gewerbeordnung in der Fassung der Bekannt¬
machung vom 26 . Juli 1900 (R .-G .-Bl . S . 871 ff.)
mit Geldstrafe bis zu 20 Mk ., im Unvermögensfalle
mit Haft bi « zu 3 Tagen bestraft , sofern nicht nach
gesetzlichen Bestimmungen eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist.

8 «.
Eltern und Vormünder dürfen ihre zum Be¬

suche der Fortbildungsschule verpflichteten Söhne
und Töchter oder Mündel nicht davon abhalten,
müssen ihnen vielmehr die dazu erforderliche Zeit
gewähren. 8 7.

Die Handeltreibenden haben die von ihnen
beschäftigten , nach vorstehenden Bestimmungen schul¬
pflichtigen Angestellten spätestens am 6 . Tage nach
deren Annahme znm Eintritt in die Fortbildungs¬
schule bei dem Magistrat anzumelden und spätestens
am 3. Tage nach Beendigung des Arbeitsverhält-
niffes bei dem Magistrat wieder abzumelden . Sie
haben die zum Besuche der Fortbildungsschule
Verpflichteten so zeitig von der Arbeit zu entlassen,
daß sie rechtzeitig und , soweit erforderlich , uw-
gekleidct im Unterricht erscheinen können.

8 8.
Die Handeltreibenden haben den von ihnen

beschäftigien Angestellten , die durch Krankheit
am Besuche des Unterrichts gehindert waren , bei dem
nächsten Besuche der Fortbildungsschule hierüber
eine Bescheinigung mitzugeben . Wenn sic wünschen,
daß Angestellte aus dringenden Gründen vom
Besuche des Unterrichts für einzelne Stunden oder
für längere Zeit ciitbunden werden , so haben sie
dies bei dem Leiter der Schule so rechtzeitig vorher
zu beantragen , daß dieser nöthigenfalls die Ent¬
scheidung des Schulvorstandes einholen kann.

8 9.
Eltern und Vormünder , die dem 8 6 entgegen¬

handeln , und Handeltreibende , welche die im 8 '
vorgeschriebenen An - und Abmeldungen überhaupt
nicht oder nicht rechtzeitig machen , oder die von
ihnen beschäftigten schulpflichtigen Angestellten ver¬
anlassen , den Unterricht ohne Erlaubniß ganz oder
znm Theil zu versäumen , oder ihnen die im 8 3
vorgeschriebene Bescheinigung dann nicht mitgeben,
wenn die Schulpflichtigen Krankheit ? halber die
Schule versäumt haben , werden nach 8 150 No . 4
der Gewerbe -Ordnung in der Fassung der Be¬
kanntmachung vom 26 . Juli 1900 (R .-G .- Bl.
S . 871 ff.) mit Geldstrafe bis zu 20 Mk . oder im
Unvermögensfalle mit Haft bis z» 3 Tagen bestraft.

Wiesbaden , den 11 . Dezember 1901.
Der Magistrat , vo « Jbell.

Bestätigt durch Beschluß des Bezirksausschusses
vom 6 . Februar 1902 . J .-No . B . A . 53.

Die hiesigen Handeltreibenden werden auf¬
gefordert , alle vo » ihnen beschäftigten , nach dem
Örtrstatut schulpflichtigen Personen , die seit dem
1. Januar l . I . bei ihnen eingctreten sind , binnen
sechs Tagen nach der ersten Veröffentlichung dieser
Aufforderung und alle in der Folge eintretendcn
schulpflichtigen Personen spätestens am sechsten Tage
nach deren Annahme zum Eintritt in die Fort¬
bildungsschule im Rathhause , Zimmer No . 3 , an-
zumeldcu , wo auch An - und Abmeldeformulare
auSgegeben werden.

Wiesbaden , den 1. Avril 1902.
Der Magistrat.

Vorstehendes wird wiederholt zur öffentlichen
Kenntniß gebracht . *

Wiesbaden , den 11 . April 1903.
Der Magistrat.

Brennholz -Verkauf.
Die Ratnral -Verpstegnngsstation dahier

verkauft von heute ab die nachverzeichneten Holz-
sorten zu den beigesetzten Preise » : Buchenholz,
4 - ich» ittig , Raummeter 12 .50 Mk . , Buchenholz,
5 -schnittig , Raummeter 13.50 Mk ., Kiefern -Anzündc-
bolz per Sack 1.— Mk . Das Holz wird frei ins
Haus abgeliefert und ist von bester Qualität.
Bestellungen werden von dem Hausvater Sturm,
Evang . Vereiushans , Platterstraße 2 . entgegen¬
genommen . Bemerki wird , daß durch die Abnahme
von Holz die Erreichung des humanen Zweckes
der Anstalt gefördert wird . *

Verdingung.
Zum Neubau der Moorbadeauftalt hierselbst sollen auf Grund der

ministeriellen Bestimmungen vom 17 . Juli 1885
Loos I : Die Lieferung von I -Trägern , gußeisernen Unterlagsplaiten und Säulen,
Loos II : Die Dachdeckerarbeiten und
Loos III : Die Klempncrarbeiten

öffentlich verdungen werden.
Termin : Mittwoch , de » 3 . Juni 1803 , Vormittags llVa , bezw.

12 und 12 '/» Uhr , im Baubüreau Puulinenberg.
Die Verdingungsunterlagen können daselbst werktägig eingesehen und gegen post-

und bestellgeldfreie Einsendung von je 2 Mk . für Loos II und III , sowie 1 .50 Mk . für
Loos I in baar bis einschl . 27 . Mai er . auch von dort bezogen werden.

Geschlossene Angebote mit entsprechender Aufschrift sind rechtzeitig und nur unter
Benutzung der vorgenannten Unterlagen postfrei an den mitunterzeichnetcn Regierungsbau¬
führer einznsenden . F299

Znschlagsfrist : 3 Wochen.
Langenschtvalbach, den 13. Mai 1903.

Der König !. Kreisbauinspector : Der Bauleitende:
Böttcher . Kruchen,

Regierungsbauführer.
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Höchst. Piedr.
Preis. Preis.

4 4 ~4 T
1. Fruchtmarkt.

Weizen. per 100 Kg. — — -r —
Roggen. .. 100 „ — — — —
G -rste.
Hafer. . 100 „ 15 20 14 50
Stroh. „ 100 . 4 40 4 —
Heu. .. 100 „ 7 — 6 40

2 . Viehmarkt.
Ochsen: I . Qualität per 50 Kg. 72 _ 70 —

II . - « 50 „ 68 _ 66 —
Kühe : I. . „ 50 ,. 68 _ 64 —

II . . „ 50 „ 58 _ 56 —
Schweine . . . . „ 50 „ 1 06 — 96
Mast -Kälber . . . 1 60 1 50
Land -Kälber . . . „ 60 , 1 40 1 30
Hammel. „ 50 „ 1 40 1 30

3 » Viktualienmarkt.
Butter. per Kilogr. 2 50 2 40
Eier. .. 25 Stück 1 75 1 25
Handkäse . . . . .. ioo „ 7 4 —
Labrikkäse . . . . „ 100 5 4 _
vßkartoffeln . . . „ 100 Ka. 8 8
Kartoffeln . . . . » Kilogr. 10 9
Zwiebeln . . . . — 20 — 18

Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
_ vom 9. bi« einschl. 15. Mai 1908.

Wiesbaden , den 15. Mai 1903.

Zwiebeln . . .
Blumenkohl . .
Kopfsalat . . .
Gurken . . . .
Spargel . . .
Grüne Bobnen .
Grüne Erbsen .
Wirsing . . .
Weißkraut . . .
Weihkraut . . .
Rotbkraut . . ,
Gelbe Rüben . .
Neue gelbe Rüben
Weihe Rüben
Kohlrabi , obererd.
Kohlrabi . . .
Grün -Kohl . .
Römisch-Kohl .
Petersilien . . - .
Porree . . . .
Sellerie . . . .
Kirschen. . . .
Saure Kirschen .
Erdbeere » . . .
Himbeeren . . .
Heidelbeeren . .

per 50 Kg.
. Stück

Kilogr.

50 Kg.
Kilogr.

Stuck

Kilogr.

da.st.
tieis.

T
50
80
12
60

40
20
50
50

24

Riedr. Höchst. Niedr. Höibst «im
Prei». Preis. Prei«. Preis. Prei«.

%
4
60 Stachelbeeren . . per Kilogr.

4 4
60

4
Weizenmehl : No . 0 per 100 Kg.

ch
31

4
60 28— 50 Preißelbeereii . . . — — — — No . 1 „ 100  „ 27 — 26— 10 Johannisbeeren . „ . — — — — No . 11 „ 100 „ 25 — 24 —

— 40 Trauben . . 5 — 5 — Roggenmehl : No . 0 „ 100 „ 24 — 24 —
— 90 Aepfel . . . . . — SO — 60 No . 1 „ 100 „ 22 — 21 —

1 20 Brrnen . . . . „ , _ 80 _ 60
1 —

Zwetschen . . . . „ — -v- — 5 . Fleisch.— 45 Kastanien . . . . „ — — — — Ochsenfleisch: von der Keule p. Kg. 1 52 1 44— 25 Eine Gans. 9 — S — Banchfleisch . . 1 36 1 28— — Eine Ente. 4 50 4 25 Kuh - oder Rindfleisch . . . . 1 40 1 32— — Eine Taube. — 75 — 60 Schweinefleisch. 1 80 1 60— 20 Ein Hahn. 1 70 1 50 Kalbfleisch . . . 1 70 1 50— — Ein Huhn. 2 50 2 20 Hammelfleisch . . . 1 60 1 20— — Ein Feldhuhn. — — — — Schaffleisch . . . . I I 1 40 1 20— — Ein Hase. — — — — Dörrfleisch. ' “ 1 80 1 6»— — Aal . per Kilogr. 3 20 2 80 Solperfleisch . . . 1 80 1 60— — Hecht. 3 20 2 80 Schinken. 2 — 1 84— 40 Backfische . . . . „ — 80 — 50 Speck, geräuchert. 1 84 1 80
1 30

3 4 . Brod und Mehl. Schweineschmalz . . . . . .
Nierensett . .

1 80 1 60
80

— 15 Schwarzbrod : Lanqbrod p. 0,° Kg. — 15 — 13 Schwartenmagen , frisch . . 2 _ 1 60
1 40 „ P. Laib — 52 — 43 Schwartenmaqen , geräuchert, 2 _ 1 SO— — Rundbrod p. 0,- Kg. — 13 — 13 Bratwurst . . . 1 80 1 60— — „ p. Laib — 45 — 45 Fleischwurst . . „ 1 60 1 40

— — Weißbrod : a . 1 Wasserweck . . — 3 — 3 Leber- u. Blutwurst , frisch „ . 96 96— — h . 1 Milchbrodchen . — i 3 — 3 Leber- u. Blutwurst , geräuch. „ „ 2 1 80
Städtisches Accise -Amt.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für das Terrain zwischen

Lahnstrahc und dem Wellritzthal , den Distrikten
»Schwalbacher Chaussee", „Hinter Ueberhoben"
Und „Geisheck" hat die Zustimmung der OrtS-
polizeibehörde erhalten und wird nunmehr im
Rathhau », 1. Obergeschoß, Zimmer No . 38a,
innerhalb der Dicnststunden zu Jedermanns Ein¬
ficht offen gelegt.

Die» wird gemäß § 7 des Gesetzes vom
L. Juli 1875, betr . die Anlegung und Veränderung
von Straßen rc.. mit dem Bemerken hierdurch
bekannt gemacht, daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präclusivischen, mit dem
11 . Mai er. beginnenden und einschließlich
8 - Juni er. endenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubringen sind. *

Wiesbaden , den 6. Mai 1903.
Der Magistrat.

In Vertr.: Frobenius.

Bekanntmachung.
Um Angabe desAufcnthalts folgenderPersonen,

welche fich der Fürsorge für hülfsbedürftige An¬
gehörige entziehen, wird ersucht:
1. der Ehefrau der Taglöhners Franz Arnibrust,

Susanne geb. Grabler . geb. 20. 3. 1877 zu
Haßloch.

8. des Arbeiters Karl Baum , geboren am 20. 5.
1868 zu Wiesbaden,

3. des Taglöhners Johann Bickert, geboren am
17. 8. 1866 zu Schlitz,

4. der ledigen Dicnltmagd Karoline Bock, geb.
11. 12. 1864 zu Weilmünstcr,

6 . des Glaiergehülfen Karl Böhnke, geboren
> 31. 3. 1867 zu Elberfeld.
6 . der ledigen Katharine Christ , geb. am 16. 4.

1675 zu Oberrod,
7.  des Monteurs Johann Adam Delp, geb. am

2g. 10. 1869 zu Egelsbach,
8. des Taglöhncrs Anton Etz, geb. 22. 10. 1866

zu Hahn,
i9 . der Ehefrau des Arztes Theodor Ford,
l Hermine , geb. Stcinberger , geb. am 2. 2. 1875
f  zu Eppelsheim,
10. dek Reisenden Alois Heilmann , geboren 11. 4.

1856 zu Hainstadt,
41. des Taglöhners Wilhelm Horn , gen. Dietrich,

geboren am 11. 2. 1863 zu Hadamar,
12. des Taglöhners Albert Kaiser, geb. 20. 4. 1866
' zu Sömmerda,
13 . der ledigen Modistin Adele Knapp , geb. 13. 2.

1874 zu Mannheim,
>14. der ledigen Näherin Anna Kolbe, geb. 29 . 4.

1881 zu Kamenz,
16 . der ledigen Näberin Pauline Krämer , geb. am
! 2. 1. 1880 zu Caub,
16 . der Ehefrau des Wilhelm Künstler , Elisabeth,

geb. Völker, geb. 23. 6. 1880 zu Wiesbaden,
17 . der Taglöhncrs Karl Lehmann , geb.

27. 8. 1853 zn Ehrenbrcilstcin,
18 . der ledigen Marie Mathes , geb. 18. 4. 1877

zu Kreuznach,
19 . de» Asphalteurs und Plattenlegcrs Johann

Baptist Maurer , geb. 4. 5. 1862 zu Mainz,
20. de« Buchhalters Georg Michaelis , geb. 18. 10.
f 1870 zu Wiesbaden.
21. des Taglöhncrs RabanuS Nauhcimer , geb.

28. 8. 1874 zu Winkel,
22. de» Taglöhners Karl Otto , geb 9. 2. 1869 zu

Hausen ü. Aar,
Ö8. der ledigen Dienstmagd Gertraud Rheinberger,

geb. 19. 4. 1879 zu Frauenstein,
24 . des Maurergehülfen Karl August Schneider,

geh. 9. 3. 1868 zu Wiesbaden,
25 . der ledigen Margaretha Schnorr » geb. 23. 2.

1874 zu Heidelberg,
26 . de» Musikers Johann Schreiner , geb. 20. 1.

1863 zu Probbach,
27. der Ehefrau des Gärtners Wilbeln , Seif,

Karoline , geb. Zorn . geb. 17. 11. 1869 zu
Schwalbach,

28 . der ledigen Lina Simons , geb. 19. 2. 1871
zu Haiger,

29 . der ledigen Katharina Stöpplcr , geb. 7. 5.
1874 zu Emmerich.

30 . der Dienstmagd Regina Volz, geb. 7. 10. 1872
zu Jttlingen,

(81. des Bierbrauers Johann Bapt . Zapf , geb.
\ 16. 9. 1870 zu Oberviechtach. *

Wiesbaden , den 15. Mai 1903.
Der Magistrat . Armen -Verwaltung.

Stadt , öffentl . Güter -Niedcrlage.
J ndie städt.öffentliche Gütcr-Niederlage unterccise-AmtS-Gebäudc. Neugasse 6a hier . werden

(jtbergeit unverdorbene Maaren zur Lagerung aus¬
genommen.

DüS Lagergeld beträgt zehn Pf . für je 50 Kg
pnd Monat . Die näheren Bedingungen sind in
Wtsexer Buchhalterei , Eingang Nengassc 6 a, zu
Mahren . *
I _ Mädtisches Accise -Amt.

Auszug ans der Straften -Polizei-
Verordnung vom 18 . Sept . 1999.

8 57.
Verkehr in der Kochbrnnnen - Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Begleitung
erwachsener Personen . Kinderwärterinnen jedoch, die
sich in Ausübung ihres Berufe « befinden, über¬
haupt der Aufenthalt in der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung , ferner
solchen Personen , welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen , ist der Aufent¬
halt in der Kochbruniien - Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Aula te nicht gestattet.

3. In der Zeit vom 1. April bis 1. November
isi das Rauchen in der Kochbruniien- Anlage bis
9 Uhr Vormittag » verboten.

4. Das Mitbringe » von Hunden in die Koch-
brunnen -AnIage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunnenmusik darf die Ver¬
bindungsstraße zwischen Tannusstraßc und Kranz¬
platz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt be¬
fahren werden . _ *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden , den 1. April 1903.

_ _ _ Der Magistrat.

Verpflegungs -Tarif
des städtischen Krankenhauses zn Wiesbaden

Vom 1. April 1903 ab in Gültigkeit.
Für

1. Verpflegung in I . Claffe täglich 7 Mark.
2 . ,, II . 5 „

Daneben ist von den Kranken 1 und 2
(Claffe I und II ) an den behandelnden
Oberarzt ein den Verhältnlffen angemessenes
Honorar zu entrichten.

Außerdem sind von diesen Kranken die
Kosten für Reinigen der Leibwäsche, für
Mcdicin und sonstige Heilmittel , Heilbäder,
Verbandmaterial , Wein , Transport , be¬
sondere Wartung und dergleichen besonders
zu zahlen.

3. Verpflegung in III . Claffe und zwar:
a ) für hiesige Einwohner , für Mitglieder

derjenigen Krankenkassen und ein¬
geschriebenen HülfSkasseii, welche ihren
Sitz im Stadtkreise Wiesbaden haben,
sowie für Personen , welche für Rechnung
der hiesigen städtischen Armen-Verwaltung
untergebracht sind, täglich 2 Mark
mit Extrazimnier 3 „

l ) für alle übrigen Personen 3 „
mit Extrazimnier 4

o) für Kinder bis zum Alter von 10 Jahren:
wird in allen Classen der halbe Tarif¬

satz für Erwachsene berechnet.
4. In den Verpflegungssätzen der III . Claffe

sind die Kosten für ärztliche Behandlung.
Medici », Verbandmaterial , Leibwäsche rc.
mit enthalten.

Besonders zu vergüten sind dagegen die
baarcn Auslagen , für Thermalbäder , be¬
sondere Wartung , Kleidung , künstliche
Glieder , Transporte pp.

Die Kosten für besondere Wartung können
ganz oder theilweise, je nach Lage der Ver¬
hältnisse de« betreffenden Patienten , durch
Beschluß der Krankenhaus - Deputation
erlassen werden.

5. Der Tag der Aufnahme und Entlassung
wird znsaninn.il für einen Tag gerechnet.

6. Für Patienten , welche sür eigene Rechnung
verpflegt werden, ist bei der Aufnahme ein
entsprechender Geldbetrag bei der Kranken-
bauLkasse z» deponiren.

7. Für zahlungsfähige Personen , welche im
Krankenhanse ärztliche Hülfe nachsuchen
und erhalten , die aber nicht aufgenommen
sei» wollen, sind die Kosten für Medicin,
Verbandmaterial pp. zu erstatten.

8. Bei Todesfällen der I . und II . Claffe können
die Relikten zur Erstattung des benutzten
ganzen Bettes herangezoaeu werde».

9. Für Ankleiden pp . von Leichen wird die in
der Friedhossordnung für die Stadt Wies¬
baden festgesetzte Taxe von den Angehörigen
der Verstorbenen gezahlt und deni Leichen-
anklcider vergütet.

Bei Verstorbenen , welche aus öffentlichen
Armenmilteln verpflegt worden sind, erfolgt
da « Ankleiden unentgeltlich.

10. Das Dienstboten -Javresabonnemcnt beträgt
8 Mark für jeden Dienstboten.

Vorstehender vom 1. April d. I . gültiger und
vom Magistrat unterm 11. d. M . genehmigter
VerpflegnngStarif , wird hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht. *

Wiesbaden » den 21. Februar 1903.
Städtische Krankenhaus -Verwaltung.

Molkentiu.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Sommer¬

monate (April bis einschließlich September ) um
9 Uhr Vormittags . *

Wiesbaden , den 9. April 1903.
Städtisches Accise -Amt.

Verdingung.
Die Herstellung der Aufzüge im Paulincn-

schlößchen soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Angebotrforninlare , Verdingungsunterlagen
könne» während der Vormittagr -Dieiiststundeii im
Rathhause , Zimmer No . 59a , eingesehcn und
bezogen werden.

Verschlossene und mit der Nuffchriit „St . B .A.6"
versehene Angebote sind spätesten? dir

Freitag , den 29 . Mai 1903,
Vormittags 10 Uhr,

hierher cinzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in

Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen »nd aur-

gefüllten VerdingungSformular eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist : 21 Tage.
Wiesbaden , den 14. Mai 1903.

Stadtbauamt.

Bekanntmachung.
Samstag , den 23 . Mai d. I .,

Nachmittags 4 Uhr , lassen die Wittwe
und Erben des Wilhelm Emrich dahier
ihre an der Frankfurlerstrahe belegene Hof-
raithe , bestehend in einem zweistöckigen
Wohnhause nebst Scheune und Staflung,
sowie noch 3 in der des Ortes belegene
Grundstücke auf dem Rathhause zu Crben-
heim öffentlich freiwillig meistbietend ver¬
steigern . F 306

Erbenheim , den 16. Mai 1903.
Der Ortsgerichtsvorsteher:

Merten.

Dampfer-Fahrten.
Niederländische

Dampfschiff - Rhederei,
Salonbootc mit Schläfkabinen.

Tägliche Tourfahrten
ab Mainz 6 Uhr Morgknr,
„ Biebrich 6 Uhr 15 MiN. Morgens,

in Köln 5 Uhr Nachmittags,
ab „ an Wochentagen 8 Uhr Abends,

„ Soün - u. Feiertagen 9 Uhr Abends,
in Rotterdam 3 Ubr 15 Min . am folg. Nachm.

ab Rotterdam 7 Uhr Morgens,
in Köln 4 „ am folg. Nachm.,
ab „ 10 ., 30 Min . Abends,
„ Coblenz 7 „ 30 „ am folg. Morgen,

in Biebrich 3 „ 80 „ Nachm.

Tägliche Schnellfahrteu vom 19 . Mai bis
10 . September.

ab Mainz 9 Uhr 30 Min . Morgens,
„ Biebrich 9 ., 45 „

Anschluß per Staatsbahn:
ab Frankfurt a . M . 8 Uhr 22 Min . Morgens,
„ Wiesbaden 8 „ 20 „ „

Anschluß per Straßenbahn:
ab Wiesbaden 9 Uhr 19 Mi ». Morgens,
„ Eltville 10 „ 30 „

Anschluß per Kleinbahn:
ab Schlangenbad 7 Uhr 54 Mi ». Morgens.
. Coblenz an Wochent. 2 Uhr 30 Min . Nachm.,

„ Soun - u. Feiert . 4 Uhr 30 M . „
in Köln an Wochentagen 7 Uhr Abends,

„ Sonn - ü. Feiert . 9 „ „
Anschluß an das Tourboot nach Rotterdam.

ab Köln 7 Uhr 15 Min . Morgens,
in Coblenz 2 „ — „ Nachmittags,
„ Eltville 8 „ 05 „ Abends,

in Biebrich 8 „ 40 _
Abfahrt per Staatrbahn:

nach Frankfurt 9 Uhr 11 Min . Abends,
„ Wiesbaden 9 „ 11 „

Abfahrt per Straxenbahn:
nach Wiesbaden 9 Uhr Abends.

Billigste Fahrpreise.
Retourbillets bis Köln.

Fahrpreisermäßigung für Schüler u. Vereine.
Alles Nähere zu erfahren bei der Hauptagentur
zu Biebrich a Rh . » chiirmaan & Co . ,
sowie in Wiesbaden bei Imdw . Engel , Reise-
büreau . Wilhclmstraße 46. F 329 ,

Rhein - Dampfschilfahrt.
Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.

Abfahrten von Biebrich morgens 6.25 bis
Coblenz , 8.05, 9.25 (Schnellfahrt „ Borussia “ und
„Kaiserin Augusta Victoria “), 9.50 (Schnellfahrt
„Barbarossa “ und „Elsa “), 10.35, 11.20 (Schnell¬
fahrt „Deutscher Kaiser “ und „Wilhelm Kaiser
und König “), 12.50 bis Cöln , mittags 3.20 (an
Sonn- und Feiertagen ) bis Aismannshausen , 4.20
bis Andernach , abends 6.35 (Güterschitf ) bis
Bingen , mittags 2.25 bis Mannheim.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 7 ‘/j  Uhr . F329

Billets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364.

Biebrich »Mainzer Dampfschiffahrt
August Waldnianu.

Im Anschlüsse an die Wiesbadener Strafsenhahn.
Beste Gelegenheit nach Mainz-Biebrich -Wiesbaden

Sommer -Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz : 6* 9 10 11 12 1 2

3 4 5 6 7 8 8s°f.
An und ah Station Kaiserthor -Zentral¬
bahnhof 15 Minuten später.

Von Mainz nach Biebrich : 8i °* 9 10 11 12 1
2345678  9f.

An und ab Station Kaiserthor -Zentral-
bahnhof 5 Minuten späten

ch Nur Sonn - und Feiertags.
* Nur Dienstags und Freitags.

Sonn - und feiertags Extratouren . — Extra¬
boote für Gesellschaften . Frachtgüter 35 Pfg
per 100 Ko.

Hamburg -Amerika -Linie.
(Passage -Büreau d. Gesellschaft : Wilhelmstr . 10.)

D. „Alexandria “ von Galveston kommend:
13. Mai von Norfolk . D. „Andalusia “ auf dei
Heimreise von Ostasien , 14. Mai 12 Uhr mittag^
in Havre . D. „Aragonia “ auf der Ausreise nach
Ostasien , 15. Mai in Hongkong . D. „Batavia*
von Newyerk kommend , 14. Mai 6 Uhr 45 Min
morgens Lizard passiert . D. „Bengalia “ vor
Philadelphia kommend , 15. Mai 2 Uhr 45 Mim
morgens auf der Elbe . S.-D. „Blücher “ nach
Newyork , 14. Mai 11 Uhr 35 Min. mittags Cux¬
haven passiert . D. „Bulgaria “ nach Halifax und
Baltimore , 15. Mai 4 Uhr 20 Min. morgens von
Boulegne snr Mer. D. „C. Ferd . Laeisz “ 14. Mai
9 Uhr morgens in Emden . D. „Christiania“
14. Mai von 8t . Thomas via Havre nach Ham¬
burg . D. „Croatia “ nach Westindien , 14. Mai
5 Uhr morgens in Antwerpen . S.-D. „Deutsch¬
land “ von Newyork kommend , 15. Mai 12 Uhr
45 Min. morgens auf der Elbe . D. „Etruria“
nach dem La Plata , 15. Mai 3 Uhr morgens Cux¬
haven passiert . S.-D. „Fürst Bismarck “ 14. Mai
12 Uhr mittags von Newyork via Plymouth und
Cherbourg nach Hamburg . D. „ Galieia “ von
Westindien kommend , 13. Mai 10 Uhr nachts in
Havre . D. „Heerde “ von Rotterdam kommend,
14. Mai 11 Uhr 30 Min. nachts auf der Elbe.
D. „Ithaka “ von Westindien kommend , 13. Mai
1 Uhr nachm , in Wilhelmshaven . D. „Karthago“
nach Nord - nnd Südbrasilien , 13. Mai 5 Uhr
nachm , von Lissabon . D. „Markomannia “ von
Santos kommend , 13. Mai von Bahia . D
„Nanplia “ 13. Mai 6 Uhr nachm , von Newyork
nach Copenhagen nnd Stettin . D . „Numidia“
13. Mai von Ceara . D . „Parthia “ nach West¬
indien , 13. Mai 1 Uhr nachm , in Havre.
„Pontos “ von dem La Plata kommend , 14. Mai
10 Uhr 45 Min. morgens St . Catherines Point
passiert . D. „Prinz Waldemar “ nach Mittel¬
brasilien , 14. Mai 11 Uhr morgens von Lissabon
D. „ Saxonia “ auf der Heimreise von Ostasien
14. Mai von Hongkong . D. „Segovia “ auf dei
Heimreise von Ostasien , 14. Mai von Yokohama
D. „Serbia “ auf der Heimreise von Ostasien
14. Mai in Singa ^ore . D. „ Silvia “ Truppen¬
transport von Ostasien , 14. Mai in Singapore.

Die nächsten Abfahrten von Post - und
Passagier -Dampfern finden statt : Nach Newyork:
14./Ö. Schnellpd . Blücher , 16./5. Postd . Patricia
21. 5. Schnellpd . Deutschland , 23.,5. Schnellpd
Moltke , 25./5. Postd . Batavia , 28./5. Schnellpd
Fürst Bismarck , 30./5. Postd . Pretoria , 4. 6
Schnellpd . Aug . Victoria , 6./6. Postd . Grat
Waldersee , 11./6. Schnellpd . Blücher , 13./6. Postd
Belgravia , 18./6. Schnellpd . Deutschland . Nach
Boston : 21./5. Postd . Bengalia , 5. 6. Postd
Assyria , 18./6. Postd . Adria . Nach Baltimore:
2J ./5. Postd . Bengalia , 1Ö./6. Postd . Abessinia
24./6. Postd . Bosnia . Nach Philadelphia : 19./5
Postd . Armenia , 5. '6. Postd . Assyria , 18. 6. Postd
Adria . NaehNeworleans : 28./5. Postd . Nicomedia
25/6 . Postd . Dortmund . Nach Westindien : 24. 3
Postd . Hungaria , 28. '5. Postd . Valdivia . Nach
Mexico : 20./S. Postd . Obern skia , 26. 5. Postd
Prinz Aug . Wilhelm . Nach Montreal : 15./5
Postd . Teutonia , 28./5 . Postd . Granaria , 11. 6
PoStd . Westpbalia . V33

Druck und Bering der L Schellenberg 'ichen Hof-Buchdruckerei in Wiesbaden.
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